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 Veröffentlicht am 02.09.2008

Norm

ZPO §18

Rechtssatz

Einem Nebenintervenienten steht weder ein Antrag auf Zurückweisung des Beitritts eines anderen

Nebenintervenienten noch ein Rechtsmittel in diesem Zusammenhang zu.

Entscheidungstexte

8 Ob 100/08a

Entscheidungstext OGH 02.09.2008 8 Ob 100/08a

Beisatz: Hier: Ein bereits früher beigetretener Nebenintervenient kann gegen die Zulassung eines später auf Seite

des Prozessgegners beigetretenen neuen Nebenintervenienten keinen Zurückweisungsantrag stellen. (T1)
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Zuletzt aktualisiert am

24.01.2009
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